
Gemeinde Grabowhöfe 
 

Beschlussvorlage 
33/2025/75 
öffentlich 

 

 

Beteiligung als Nachbargemeinde gemäß § 2 Absatz 2 
BauGB; vB-Plan Nr. 91 "Reitplatz Neu Falkenhagen" 

der Stadt Waren (Müritz) - (Vorentwurf) 

Organisationseinheit: 

Bau- und Ordnungsamt 
Datum 

29.12.2025 
Einbringer: 

Frau Kunstmann 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Haupt- und Finanzausschuss Grabowhöfe 
(Vorberatung) 13.01.2026 N 

Gemeindevertretung Grabowhöfe (Entscheidung) 03.02.2026 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung äußert zum Vorentwurf des vB-Planes Nr. 91 „Reitplatz Neu 
Falkenhagen” der Stadt Waren keine Anregungen und Hinweise.  
Wahrzunehmende öffentliche Belange der Gemeinde werden durch die vorliegende Planung 
nicht berührt. 
  
Sachverhalt 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 91 ”Reitplatz Neu 
Falkenhagen” soll die Grundlage für die Neuordnung des nördlichen Randbereiches der 
Ortslage Neu Falkenhagen bilden. Hierzu zählt die Festsetzung eines reinen Wohngebietes 
in direktem Anschluss an die Ortslage sowie die Realisierung eines öffentlichen Spielplatzes 
in Ortsrandlage und eines ca. 1000 m² großen Reitplatzes.  
Gleichzeitig wird das in der Nähe gelegene geschützte Biotop (§ 20 NatSchAG M-V) zum 
Erhalt festgesetzt sowie die umgebende Nutzung der Grünflächen geregelt. 
  
Alle Nachbargemeinden haben nun die Möglichkeit hierzu eine Stellungnahme abzugeben, 
da Bauleitpläne benachbarter Gemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB aufeinander 
abzustimmen sind.  
  
Die vollständigen Planunterlagen können unter:  
Protected link to bauleitplanung-online.de eingesehen werden. 
  
Finanzielle Auswirkungen 
 
Anlage/n 

1 Layout1 - 20251217_Vorentwurf_Neu_Falkenhagen_BP (öffentlich) 
 

 

https://amt-slw-de.cloud.nospamproxy.com/link?id=BAgAAADkbxZb_F1tqXoAAABNaqhqk8dyWsI5do9LqLRT6AOHBNiOujKR7rF_noGm8u0buuRcOCRfTm8jecApq1QCQryO3wgvoncuGi3eTzp0G4Ro1JITG_Hp2v3TcHVkZHT6TCPru1XjNfXEJ9AiOcwJ4BpfzeyguTSj073SxR46xrNKMMvPToZ9UQ2
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